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Anmeldung eines Todesfalles 

beim Zivilstandsamt



Fakten in Kürze

• Für die Beurkundung ist immer das Zivilstandsamt 

am Todesort zuständig, unabhängig des Wohnortes

• Der Todesfall muss innert 2 Tagen dem 

Zivilstandsamt gemeldet werden

• Die Todesurkunde erhalten Sie nur vom 

Zivilstandsamt, welches den Tod beurkundet hat



• Das wichtigste Dokument für die Beurkundung des 

Todes ist die ärztliche Todesbescheinigung im 

Original, welche der Arzt für das Zivilstandsamt 

ausstellt.

• Zusätzlich benötigt das Zivilstandsamt eine 

Todesmeldung, welche in der Regel schriftlich 

erfolgt

• Das persönliche Erscheinen beim Zivilstandsamt ist 

in der Regel nicht nötig



Wenn mein Angehöriger im Spital 

oder Altersheim verstirbt

• Die Spital- oder Heimverwaltung meldet den 

Todesfall dem zuständigen Zivilstandsamt

• Als Angehörige kümmern Sie sich nur um die 

Bestattung



Wenn mein Angehöriger bei einem 

Unfall verstirbt

• Bei Unfällen und aussergewöhnlichen Todesfällen 

wird die Polizei aufgeboten. In diesem Fall meldet 

die Polizei den Todesfall dem zuständigen 

Zivilstandsamt

• Als Angehörige kümmern Sie sich nur um die 

Bestattung



Wenn mein Angehöriger 

zuhause verstirbt

• Verstirbt Ihr Angehöriger in seinem eigenen Zuhause 

sind die nächsten Angehörigen zur Meldung des 

Todes beim Zivilstandsamt verpflichtet

• Für die Meldung wenden Sie sich an das 

Bestattungsamt des Wohnortes



• Das Bestattungsamt nimmt die Meldung im Auftrag 

des Zivilstandsamtes entgegen und leitet diese an 

das zuständige Amt weiter

• Für die Meldung benötigt das Bestattungsamt die 

ärztliche Todesbescheinigung im Original

• Als Angehörige kümmern Sie sich nun wieder nur 

um die Bestattung



offizielle Dokumente



Todesurkunde

• Die Todesurkunde stellt Ihnen das Zivilstandsamt 

des Todesortes aus

• Die Todesurkunde ist ein offizielles Dokument, 

welches zum Nachweis des Todes bei vielen Stellen 

benötigt wird

• Auf Wunsch kann auch eine internationale

Todesurkunde ausgestellt werden



Andere Dokumente

• Kopie der ärztlichen Todesbescheinigung;

Das Original muss zum Zivilstandsamt. Mit einer 

Kopie können Angehörige bereits vieles regeln. Sie 

ersetzt die offizielle Todesurkunde nicht.

• Familienbüchlein oder Familienausweis;

Falls vorhanden bringen Sie es zur Meldung des 

Todes mit, damit der Tod durch das Zivilstandsamt 

eingetragen werden kann.



• Erbbescheinigung;

Immer häufiger werden von Banken und 

Versicherungen Erbbescheinigungen verlangt. Für 

die Ausstellung ist das Bezirksgericht zuständig. 

Dieses Dokument zeigt die gesetzlichen Erben auf 

und berücksichtig auch die durch ein allfälliges 

Testament eingesetzten Erben.



Fragen?


